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5. Kosten und Berechnung der Elternbeiträge 
 

5.1. Spezialtarife für EF-Mitarbeitende 

 
Die Monatspauschale errechnet sich aus einer durchschnittlichen Zahl von Betreuungstagen. Hierin 
wurden Feiertage, Ferienabwesenheiten der Kinder, kurzfristige Krankheits- und Unfall-Abwesenheiten 
etc. bereits berücksichtigt. Aus diesem Grund reduziert sich der geschuldete Elternbeitrag während 
einer üblicherweise vorkommenden Abwesenheit nicht. Für Ferienabwesenheiten oder längere Reisen 
werden keine Kosten zurückerstattet.  
Das Gleiche gilt für die Zeit der Kitaferien über den Jahreswechsel und den Qualitätstag. Eine Redukti-
on ist nur bei längeren unverschuldeten Abwesenheiten und in Absprache mit profawo möglich (länge-
rer Spitalaufenthalt, längere Abwesenheit aus Krankheitsgründen).  
 
Muss der Kitabetrieb aufgrund von «äusseren Einflüssen» (höhere Gewalt wie Wetter, Pandemie, Ver-
bot durch Bundesrat wegen einer Gefahrenlage etc.) vorübergehend geschlossen werden, rechtfertigt 
dies nicht zu einer Reduktion des Elternbeitrages. Diese sind weiter geschuldet.  
 
Die Tarife werden den neuen Verhältnissen (Lebenshaltungskosten, Personalkosten, etc.) angepasst. 
Die Eltern werden über die Anpassungen jeweils rechtzeitig informiert. 
 
Säuglingsplätze bewertet die Kitaaufsicht der Stadt Zürich mit dem Faktor 1,5, d.h. 2 Säuglinge belegen 
3 Kitaplätze. Aus diesem Grund verrechnen wir einen Zuschlag von max. CHF 300 (bei 5 Tagen/Woche). 
 
Die Elternbeiträge werden gegen Ende des Vormonats von profawo in Rechnung gestellt und sind da-
mit im Voraus zu begleichen. Einige Firmen verrechnen die Elternbeiträge direkt den Eltern. 
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5.2. Tarife Mitglieder und Nicht-Mitglieder 
 

 Monatliche Kosten 

Betreuungstage Tarif ab 24 Monaten Säuglingstarif bis und mit 24 Monaten 

 Grundtarif Tarif mit 
Mitgliederrabatt* 

Grundtarif Tarif mit 
Mitgliederrabatt* 

1 CHF  588 CHF   548 CHF   648 CHF   608 

2 CHF  1176 CHF  1096 CHF  1296 CHF  1216 

3 CHF  1764 CHF  1644 CHF  1944 CHF  1824 

4 CHF  2352 CHF  2192 CHF  2592 CHF  2432 

5 CHF  2940 CHF  2740 CHF  3240 CHF  3040 

Zusatztag CHF   147 CHF  137 CHF  162 CHF  152 

 
* Für Mitarbeitende der profawo-Mitgliederfirmen 
 
Für weitere Kostenübernahme des Arbeitgebers, erkundigen Sie sich bitte direkt bei Ihrem Vorgesetz-
ten oder HR. 
 
5.3. Arbeitgeber und Mitgliedsfirmen 
Eltern, die den Grundtarif bezahlen, weil sie bei Mitgliedsfirmen von profawo arbeiten, sind verpflich-
tet einen Arbeitgeberwechsel umgehend zu melden. Bei Vergessen können Beiträge Rückwirkend ver-
rechnet werden.  
 
Bei Austritt der Mitgliedsfirma wird der Elternbeitrag angepasst. 
 
Für eine allfällige Beteiligung des Arbeitgebers an den Betreuungskosten können sich Eltern an die 
Personalabteilung ihrer Firma wenden.  
 
5.4.  Tarifmodell der subventionierten Plätze der Stadt Zürich 
Die Trägerschaft verpflichtet sich, für das von der Stadt Zürich subventionierte Grundangebot maximal 
die Elternbeiträge gemäss Artikel 10 - 12 VO KB zu verrechnen. Vergleichen Sie hierzu das Merkblatt 
«Beiblatt für subventionierte Plätze der Stadt Zürich», diese Regelungen gelten als Erweiterung zu 
diesem Reglement und sind verbindlich. 
 
6. Zusammenarbeit mit den Eltern – gemeinsam erfolgreich  
Um das Kind bestmöglich zu stärken, stehen Eltern und pädagogische Fachkräfte in engem Kontakt, 
tauschen sich regelmässig aus und bauen eine vertrauensvolle Beziehung zueinander auf.  
Neben den täglichen Tür- und Angelgesprächen finden Standortgespräche und Elternanlässe statt.  
 
7. Versicherungen und Haftung 
Der Abschluss der obligatorischen Kranken- und Unfallversicherung ist Sache der Eltern, ebenso die 
Privathaftpflichtversicherung. 
 
Für mitgebrachte Kleider, Spielsachen oder Schmuck (Ohrringe, Ketteli usw.) kann profawo keine Haf-
tung übernehmen. 
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